
Bauälrektion 
Kanton Zügich A.i\// 1 130 /2002 

VERFCGUNG 

vom 11, OkLobur 2002 

Hüntwangen. 	Nutzungsplanung (Zonenpliin Änderung) 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

Mit RRB Nr. 2169/1994 wurde die Nutzungsplanung der Gemeinde Hüntwangen ge-
nehmigt. Am 10. Juni 2002 setzte die Gemeindeversammlung Hüntwangen beim beste-
henden Reitplatz sowie im Gebiet Scheffweg eine Erholungszone fest. Gegen diesen Be-
schluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissio-
nen vom 16. September 2002 und des Bezirksrates Bülach vom 18. Juli 2002 kein Rechts-
mittel eingelegt. Mit Schreiben vom 17. September 2002 ersucht der Gemeinderat Hünt-
wangen um Genehmigung der Vorlage. 

Mit der Erholungszone Reitplatz wird die massvolle Erweiterung des bestehenden Reit-
platzes ermöglicht. Die Erholungszone Scheffweg ermöglicht die Erstellung eines vorwie-
gend für kommunale Anlässe benötigten Amphitheaters mit Parkplatz und Festplatz. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Die von der Gemeindeversammlung Hüntwangen am 10. Juni 2002 festgesetzten 
Erholungszonen Reitplatz und Scheffweg werden genehmigt. 

II. Die Gemeinde Hüntwangen wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89 
PBG öffentlich bekannt zu machen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Hüntwangen (unter Beilage von einem Dossiers), an 
die Kanzlei der Baurekurskommissionen, an (lag Verwaltungsgericht und an das 
Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage von je einem Dossier) sowie an das Amt 
für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers). 

Zürich, den 11. Oktober 2002 
021919/Ove/Zwe 

MW Amt Mt 
Flaumordnung und Vermessung 

Für den Auszug: 
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